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Grenzach-Wyhlen, 17. Juni 2020 

 

Elterninformation: Rückkehr zum Regelbetrieb und Gebühren Schülerbetreuung 

 

Liebe Eltern, 

am Dienstag hat die Landesregierung beschlossen, dass die Grundschulen ab dem 29. Juni 2020 in den 

Regelbetrieb zurückkehren werden. Unsere beiden Grundschulen, Lindenschule und Bärenfelsschule, 

arbeiten bereits engagiert an der Umsetzung der vom Land definierten Eckpunkte und werden Sie 

darüber noch ausführlich informieren. Für die beiden Einrichtungen ist dies keine einfache Situation, 

da gerade erst in dieser Woche der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 1 bis 3 wieder angelaufen 

ist und parallel dazu nun die Rückkehr zum Regelbetrieb umgesetzt werden muss. Die Gemeinde wird 

als Schulträger unsere Schulen nach Kräften unterstützen, damit ein guter Start in den Regelbetrieb 

gelingt.  

Das gestern beschlossene Konzept der Landesregierung sieht folgende Eckpunkte vor: 

 Grundlage des Unterrichts ist der Bildungsplan mit dem Fokus auf das Kerncurriculum. 

 Eine Schwerpunktsetzung bezüglich der Inhalte ist möglich. 

 Es findet im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und Musik statt. 

 Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 findet keine schriftliche Leistungsfeststellung statt. 

 Unterrichtsbeginn und Pausen sind weiterhin zeitversetzt einzuplanen. 

 Die Aufnahme des Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen orientiert sich an der 

Kontingentstundentafel der Schule. 

 Der Stundenplan soll für alle Beteiligten verlässlich sein. 

 Die Kinder haben täglich Präsenzunterricht. 

 Eine Rhythmisierung des Unterrichts einschließlich einer täglichen Bewegungszeit ist bewusst 

einzuplanen. 

 Es ist auf eine möglichst konstante Klassenzusammensetzung zu achten.  

 Die Notbetreuung entfällt.  

Die nun beschlossenen Regelungen gelten bis zum Ende dieses Schuljahres. Das komplette Konzept 

der Landesregierung liegt diesem Schreiben bei.  

Anmerken möchte ich, dass die Rückkehr in den Regelbetrieb ab dem 29. Juni 2020 nur die 

Grundschulen betrifft. Für die Realschule und das Lise-Meitner-Gymnasium bleibt das aktuell gültige 

hybride Modell aus Präsenzunterricht in der Einrichtung und Lernen zuhause bestehen. Die 

Notbetreuung für die Klassenstufen 5 bis 7 wird daher an den weiterführenden Schulen fortgesetzt.  

Ich begrüße ausdrücklich den Beschluss der Landesregierung, für die Grundschulen in den 

Regelbetrieb zurückzukehren. Dies ist ein guter Tag für die Kinder und Familien in Baden-

Württemberg, die in der Corona-Pandemie bisher leider eine viel zu geringe Lobby hatten! Allerdings 
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hätte ich mir auch für die weiterführenden Schulen eine Rückkehr zum Regelbetrieb ab dem 29. Juni 

2020 gewünscht, um die verbleibende Zeit bis zu dem Sommerferien dazu zu nutzen, alle Schülerinnen 

und Schüler so gut wie möglich wieder auf einen gemeinsamen Stand zu bringen und die 

Auswirkungen der Schulschließungen zumindest zu minimieren. 

Mir ist bewusst, dass es auch Familien sowie Lehrerinnen und Lehrer gibt, die Bedenken bezüglich der 

nun beschlossenen Rückkehr zum Regelbetrieb haben und Angst vor dem Infektionsrisiko empfinden. 

Dies kann ich nachvollziehen, zumal das Corona-Virus nicht verschwunden ist. Am Ende muss Politik 

aber immer eine Abwägung vornehmen und dann entscheiden. Die negativen gesellschaftlichen, 

familiären und sozialen Folgen einer fortgesetzten Schulschließung überwiegen zwischenzeitlich 

angesichts des Pandemieverlaufs deutlich, so dass dieser weitere Öffnungsschritt meines Erachtens 

richtig und auch überfällig ist. Nichtdestotrotz bleibt der Infektionsschutz in den Einrichtungen 

natürlich von zentraler Bedeutung und wird von uns gemäß der geltenden Vorgaben sorgfältig 

umgesetzt. Damit die Rückkehr in den Regelbetrieb gelingen kann, ist es wichtig, dass alle am 

Schulleben Beteiligten das Thema Infektionsschutz weiter ernst nehmen und im Alltag umsetzen. Nur 

so kann das Infektionsrisiko minimiert werden. 

Bezüglich der Gebühren für die Schülerbetreuung gilt weiter der Informationsstand, dass die 

Gemeinde die Gebühren für die Monate April und Mai erlassen hat und zur Unterstützung der Familien 

auch für die Notbetreuung in diesem Zeitraum keine Gebühren erhebt. Für den Monat Juni liegt leider 

noch immer keine Zusage des Landes über finanzielle Hilfen zur Kompensation der Gebührenausfälle 

vor.  

Die Abbuchung der Juni-Gebühren wurde wie angekündigt ausgesetzt. Wie ich heute von unserem 

Fachbereich Finanzen erfahren habe, erfolgte in einigen Fällen aufgrund eines Fehlers versehentlich 

leider doch die Abbuchung für den Monat Juni. Dieser Vorgang ließ sich leider nicht mehr rechtzeitig 

stoppen. Ich bitte dies und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Wir werden 

den betroffenen Eltern die eingezogene Juni-Gebühr schnellstmöglich erstatten. Für den ab 29. Juni 

an den Grundschulen einsetzenden Regelbetrieb werden wieder die regulären Gebühren erhoben 

werden. 

Wir halten Sie über die aktuellen Entwicklungen weiter auf dem Laufenden. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute – bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Tobias Benz 

Bürgermeister 
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